
Unterschriftsliste für die Zustimmung zum
Volksbegehren über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat  
zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen

Name und  
Anschrift
der Trägerin:

Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen,  
c/o Stadtteilbüro Friedrichshain,  
Warschauer Straße 23, 10243 Berlin 
Telefon: 0151 29106276 
Internet: www.dwenteignen.de
E-Mail: info@dwenteignen.de

Wesentlicher Inhalt des Beschlusses:
Der Senat wird aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, 
die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum 
erforderlich sind: 

• Vergesellschaftung der Bestände aller privatwirtschaftlichen 
Wohnungsunternehmen mit über 3.000 Wohnungen im 
Land Berlin. Ausgenommen sind Unternehmen in öffentli-
chem Eigentum, kommunale Wohnungsbaugesellschaften 
in privater Rechtsform und Bestände in kollektivem Besitz 
der Mieter*innenschaft,

• gemeinwirtschaftliche, nicht profitorientierte Verwaltung 
der Wohnungsbestände durch eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR),

• Verwaltung der in Gemeineigentum überführten Bestände 
unter mehrheitlicher, demokratischer Beteiligung von 
Belegschaft, Mieter*innen und Stadtgesellschaft,

• Verbot der Reprivatisierung dieser Wohnungsbestände in 
der Satzung der AöR,

• Zahlung einer Entschädigung deutlich unter Verkehrswert 
an die betroffenen Wohnungsunternehmen.

Kostenschätzung der Trägerin:
Die Entschädigungssumme kann vollständig aus den Mieten refinan-
ziert werden, sodass die Entschädigung den Haushalt nicht belastet.  
Die Mieten könnten dabei sogar gesenkt werden. Die Initiative „Deutsche 
Wohnen & Co enteignen“ schätzt die Entschädigungssumme für die 
Vergesellschaftung von rund 200.000 Wohnungen auf 7,3 bis 13,7 Mil-
liarden Euro.

Amtliche Kostenschätzung:
Für eine Vergesellschaftung von ca. 243.000 Wohnungen werden Ent-
schädigungskosten von 28,8 bis 36 Milliarden Euro sowie Erwerbs-
nebenkosten von weiteren bis zu 180 Mio. Euro geschätzt. Für Erfassung 
und technische Bewertung der Immobilien, Entschädigungen für un-
bebaute Grundstücke, Ausgleichszahlungen für Wertminderungen  
und Personalüberhänge der betroffenen Unternehmen fallen einmalig 
zusätzlich 1,5 bis 1,9 Mrd. Euro an. Der Finanzierung liegt die Annahme 
zugrunde, dass diese Kosten vollständig mit Hilfe von Krediten finanziert 
werden. Für Finanzierungskosten und Bewirtschaftung der Bestände 
sind zusätzlich zu den Mieteinnahmen bei unveränderten Bestands-
mieten voraussichtlich 100 bis 340 Mio. Euro jährlich bei aktuell sehr 
günstigen Finanzierungsbedingungen zu erbringen.

Wichtiger Hinweis:
Unterschriftsberechtigt sind nur Personen, die am Tage der Unterzeichnung zum Abgeordnetenhaus von 
Berlin wahlberechtigt sind, d. h. alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens 
seit drei Monaten vor diesem Tag in Berlin mit alleiniger Wohnung oder mit Hauptwohnung im Mel-
deregister verzeichnet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Fehlende, unvollständige, 
fehlerhafte, unleserliche oder nicht handschriftliche Angaben können die Unterschrift ungültig ma-
chen. Ungültig sind auch Eintragungen, die Zusätze oder Vorbehalte enthalten, nicht fristgerecht 
erfolgen oder eingereicht werden oder mit Telefax oder elektronisch übermittelt werden.
Diese Unterschriftsliste und die Eintragungen dürfen nur zur Prüfung der Unterschriftsberech tigung 
durch das Bezirksamt verwendet werden. 
Alle Unterschriftslisten und –bögen müssen von der Trägerin oder den Stimmberechtigten bis zum 
Ende der Auslegungsfrist, also bis 25. Juni 2021, bei einem Bezirkswahlamt oder bei der Geschäfts stelle 
der Landesabstimmungsleiterin eingereicht werden. Später zugegangene Unterschriften können nicht 
mehr berücksichtigt werden.
Das Volksbegehren ist erfolgreich, wenn mindestens 7% der Stimmberechtigten (ca. 175.000 Per sonen) 
zustimmen.
Eine Rücknahme der Unterstützungserklärung ist nicht zulässig. Stimmberechtigte haben gegen über 
dem Bezirksamt während des laufenden Verfahrens zur Gültigkeitsprüfung einen Anspruch auf Auskunft, 
ob zu ihnen ein Datensatz im IT-Verfahren gespeichert ist. Es besteht kein Anspruch auf Auskunft aus 
dem schriftlichen Bestand von Unterstützungserklärungen. Unterstützungserklärungen, die der 
Verwaltung anlässlich der Gültigkeitsprüfung nicht zugegangen sind, sind von der Trägerin oder 
Dritten nach Abschluss des Eintragungszeitraums unverzüglich datenschutzgerecht zu vernichten.

Ich stimme dem Volksbegehren zu. Bitte vollständig und in Druckschrift ausfüllen!

Nr. Familienname, Vorname(n) Geburts­
datum

Anschrift  
im Melderegister verzeichnete alleinige Wohnung oder Hauptwohnung in 
Berlin am Tage der Unterschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

Tag der
Unterschrift

Unterschrift  
Die Unterschrift muss während der Eintragungszeit vom 
26. Februar 2021 bis zum 25. Juni 2021 geleistet werden. gü
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Mustermann, Martina-Henriette 28.10.1959 Musterstädter Chaussee 364 A, 13685 Berlin 26.02.2021 Martina Mustermann
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* Nicht vom Unterzeichner oder von der Unterzeichnerin auszufüllen!

Amtliche Bescheinigung:

Bezirksamt
 von Berlin

– Bezirkswahlamt –

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin (Nr.) ist nicht unterschriftsberechtigt, weil:

Nr. Begründung in Kurzform

Dienstsiegel

Im Auftrag

Unterstützungsunterschrift

Bitte beachten Sie die beiliegenden Texte „Wortlaut des Volksbegehrens“ und „Wesentlicher Inhalt des Beschlusses“;
die Unterschriftenliste unbedingt im Original senden an: Berliner Mieterverein e.V., Spichernstraße 1, 10777 Berlin.



Name und Anschrift der Trägerin

Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen
c/o Stadtteilbüro Friedrichshain, Warschauer Straße 23, 
10243 Berlin
Telefon: 0151 29106276,  
Internet: www.dwenteignen.de,  
E-Mail: info@dwenteignen.de 

Wesentlicher Inhalt des Beschlusses

•	 Der Senat wird aufgefordert, alle Maßnahmen ein-
zuleiten, die zur Überführung von Immobilien in 
Gemeineigentum erforderlich sind: 

•	 Vergesellschaftung der Bestände aller privatwirt-
schaftlichen Wohnungsunternehmen mit über 
3.000 Wohnungen im Land Berlin. Ausgenommen 
sind Unternehmen in öffentlichem Eigentum, kom-
munale Wohnungsbaugesellschaften in privater 
Rechtsform und Bestände in kollektivem Besitz der 
Mieter*innenschaft, 

•	 gemeinwirtschaftliche, nicht profitorientierte Verwal-
tung der Wohnungsbestände durch eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR), 

•	 Verwaltung der in Gemeineigentum überführten 
Bestände unter mehrheitlicher, demokratischer Be­
teiligung von Belegschaft, Mieter*innen und Stadt
gesellschaft, 

•	 Verbot der Reprivatisierung dieser Wohnungsbestän-
de in der Satzung der AöR, 

•	 Zahlung einer Entschädigung deutlich unter Verkehrs-
wert an die betroffenen Wohnungsunternehmen. 

Wortlaut des Volksbegehrens

„Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs  
durch den Senat zur Vergesellschaftung der Woh-
nungsbestände großer Wohnungsunternehmen  
(Vergesellschaftungsgesetz) 
•	 Eine soziale Wohnungsversorgung in Großstädten 

wie Berlin setzt in der Fläche dauerhaft sozial gebun-
dene Wohnungen zu leistbaren Mieten voraus. Wer 
auch Haushalten mit geringen Einkommen Woh-
nungen zur Verfügung stellen will, muss unterdurch-
schnittliche Mieten sicherstellen. Dieses Ziel ist mit 
privaten Wohnungsunternehmen mit Gewinnerzie-
lungsabsicht nicht zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, 
dass auch mit Steuerungsinstrumenten wie der Miet-
preisbremse oder durch Vorkaufsrechte zugunsten  
der öffentlichen Hand die Wohnungsversorgung für 
Haushalte mit geringem Einkommen nicht hinrei-
chend sichergestellt werden kann. 

•	 Wir brauchen eine groß angelegte Kommunalisie-
rung beim Wohnungsbau und bei der Bereitstellung 
von Wohnungen, weil nur diese langfristig und auch 
in angespannten Situationen eine soziale Versorgung 
mit Wohnungen sicherstellen kann. Hierzu gehört 
auch eine Rekommunalisierung von Wohnungen, die 
einmal im öffentlichen Eigentum waren. 

•	 Daher wird der Senat von Berlin aufgefordert, alle  
Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von 
Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigen-
tum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 
15 des Grundgesetzes erforderlich sind. Dies soll für 
Wohnimmobilien in Berlin sowie die Grundstücke, auf 
denen sie errichtet sind, gelten und findet Anwen-
dung, sofern Wohnungen durch einen Eigentümer in 
einem Umfang gehalten werden, der als „vergesell­
schaftungsreif” definiert wird. 

•	 Alle Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, 
gleich welcher Rechtsform, die Wohnungen in einer 

Anzahl über dieser Schwelle in ihrem Bestand haben, 
werden von der Vergesellschaftung erfasst. Woh-
nungsunternehmen, deren Töchter und nachgeord-
nete Wohnungsunternehmen mit Wohnimmobilien in 
Berlin gelten dabei als ein Wohnungsunternehmen. 
Soweit ein Wohnungsunternehmen eine bedeuten-
de Beteiligung an einem dritten Wohnungsunterneh-
men hält, ist der Wohnungsbestand des dritten Woh-
nungsunternehmens in Berlin hinzuzurechnen. Ein 
unbebautes Grundstück im Eigentum des Wohnungs-
unternehmens gilt insoweit als Wohnung. 

•	 Als Schwelle für die Vergesellschaftungsreife schlagen 
wir einen Umfang von 3000 Wohnungen pro Unter-
nehmen vor. Durch diese Höhe werden die Grund-
rechte auf Eigentum und Berufsfreiheit geschützt, 
gleichzeitig erfasst dieser Wert genug Unternehmen,  
um Gemeineigentum in einer Größenordnung zu 
schaffen, die den Begriff Vergesellschaftung recht­
fertigt. 

•	 Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von 
Gemeineigentum, weshalb Unternehmen in öffent­
lichem Eigentum oder in kollektivem Besitz der 
Mieter*innenschaft oder gemeinwirtschaftlich ver-
waltete Unternehmen rechtssicher ausgenommen 
werden sollen. 

•	 Vergesellschaftung im Sinne von Art. 15 des Grund-
gesetzes bedeutet auch, dass die Verwaltung der in 
Gemeineigentum überführten Bestände unter mehr-
heitlicher demokratischer Beteiligung von Stadtgesell-
schaft, Mieter*innen und Belegschaft erfolgen muss. 
Vorgeschlagen wird daher eine neu zu schaffende 
Anstalt öffentlichen Rechts. In ihrer Satzung soll fest-
gehalten sein, dass die Bestände der AöR nicht pri­
vatisiert werden. 

•	 Die Höhe der Entschädigung ist nach Sinn und Zweck 
des Art. 15 des Grundgesetzes deutlich unterhalb des 
Verkehrswertes anzusetzen.“

Volksbegehren über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat  
zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen
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